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Bauwesen Erschließung Gewerbe- und 

Sondergebiet „Spangel“ Walldürn 

                                                                  II.) a)  Stromversorgung 
a1)  Abbau der best. 20 kV Leitung 
b)  Gasanschluss 
c)  Wasserversorgung 
d)  Straßenbeleuchtung 

- Arbeitsvergabe - 
 
Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.04.2013 die Arbeitsvergabe 
für Erd-, Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten beschlossen hat, ist die 
Vergabe von Arbeiten für die Versorgungseinrichtungen erforderlich. Die Vergabe 
erfolgt in sogenannten Losen, nachdem es sich um einzelne Leistungen, welche 
getrennt voneinander zur Ausführung kommen, handelt. Hierdurch ist eine 
Vergabe nach § 5 Abs. 2 VOB/A in Losen -Fachlosen- durchzuführen.  
Die Stadtwerke Walldürn führen umfangreiche Erschließungsmaßnahmen im 
Bereich des Neuanschlusses B 27 durch, sodass sichergestellt ist, dass ein 
zügiger Baufortschritt gewährleistet ist, was vordringlich ist, zumal unter dem 
Hintergrund des geplanten Investitionsprojektes Möbelhaus sowie Einzelhandel, 
noch im Monat Juni die Bereitstellung der Versorgungseinrichtungen gewährleistet 
sein muss. Durch die Verwaltungsvorschrift Beschleunigung öffentlicher Aufträge, 
ist die Vergabe von Gewerken wie unter a) bis c) dargestellt, bis zu einer 
Wertgrenze von 100.000 €, netto zulässig. Für Ausbaugewerke wie 
Straßenbeleuchtung ist die Wertgrenze 50.000 €, netto.  
Die Verwaltung bittet der Vergabe der o.g. Arbeiten an die Stadtwerke Walldürn 
GmbH wie folgt zuzustimmen: 
 
a)  Stromversorgung  87.340,00 € netto  (103.934,60 € brutto) 
a1)  Abbau der best. Freileitung  56.510,00 € netto  (67.246,90 € brutto) 
b)  Gasanschluss  19.951,00 € netto  (23.741,69 € brutto) 
c)  Wasserversorgung  69.150,00 € netto (82.288,50 € brutto) 
d)  Straßenbeleuchtung  33.420,00 € netto  (39.769,80 € brutto) 
 
Die einzelnen Gewerke werden im Rahmen der bewilligten Landesförderung mit 
40 % gefördert. 


